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Vorwort 

Mit der Novelle des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) und der, ihre Anforderungen konkre-
tisierenden Mobilitätsdatenverordnung (MDV), wurden in 2021 ebenso intensiv diskutierte wie 
bedeutsame, rechtliche Rahmenbedingung für die Bereitstellung von Mobilitätsdaten neu ge-
schaffen. Hieraus ergeben sich aus Sicht der Verkehrsunternehmen, der Verbünde und der ge-
samten Branche enorme Chancen, zugleich aber auch mögliche Risiken. Die Gefahr für letztere 
ergibt sich insbesondere vor dem Hintergrund der Unkenntnis der konkreten gesetzlichen Anfor-
derungen einerseits sowie der Unkenntnis bereits bestehender Strukturen und Prozesse hinsicht-
lich der Datenzusammenführung und -bereitstellung in ÖPNV in Deutschland andererseits. Ver-
meidbare Mehraufwände und Kosten für die Datenbereitstellung auf Seiten der Verpflichteten, 
Daten-Durcheinander - sowohl aus qualitativer als auch aus quantitativer Sicht - auf Seiten des 
Nationalen Zugangspunktes, sind nur zwei Beispiele potentieller Risiken.  

Das vorliegende Dokument setzt exakt hier an und möchte durch knappe aber gezielte Informa-
tion Aufklärung und Unterstützung leisten. Es soll eine erste Orientierung im Wirrwarr der vielen 
Fragen rund um den Umgang mit den Anforderungen der PBefG-Novelle und der Mobilitätsda-
tenverordnung in der Praxis von Verbünden und Verkehrsunternehmen bieten. 

Ausgehend von einer kurzen Skizzierung des europäischen und nationalen Rechtsrahmens wer-
den die Inhalte und insbesondere die Anforderungen der Mobilitätsdatenverordnung erläutert. 
Weiterhin werden die wesentlichen Akteure, Systeme und bestehende Prozesse im Kontext einer 
überregionalen Aggregation und Bereitstellung von Mobilitätsdaten des ÖPNV Daten vorgestellt. 

Die übergeordnete Intention des Dokumentes ist dabei, durch gezielte Information die potentiel-
len Risiken zu minimieren und gleichzeitig, die sich aus PBefG-Novelle und MDV ergebenden 
Chancen, optimal zu nutzen. Denn eine strukturierte, koordinierte, einheitliche und qualitativ 
hochwertige Bereitstellung von Mobilitätsdaten des ÖPNV bildet die unverzichtbare Grundlage 
für ebenso qualitativ hochwertige und innovative Informationsdienste. Beides sind wichtige Bau-
steine für eine signifikante Steigerung der Attraktivität des ÖPNV und damit Erfolgsfaktor für die 
nachhaltige Anhebung der Fahrgastzahlen. Im Kontext der Klimaschutzziele und der Mobilitäts-
wende kommt dem gesamten ÖPNV als Rückgrat klimafreundlicher Mobilität eine besondere Be-
deutung und Verantwortung zu. 
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Abkürzungen 

BMDV Bundesministerium für Digitales und Verkehr 

DELFI Durchgängige ELektronische Fahrgast-Information 

DelVO Delegierte Verordnung 

IVS Intelligente Verkehrssysteme 

MDM Mobilitäts Daten Marktplatz 

MDV Mobilitätsdatenverordnung 

NAP National Access Point / nationaler Zugangspunkt 

PBefG Personenbeförderungsgesetz 

VDV Verband deutscher Verkehrsunternehmen e. V. 

DODP Deutschlandweite Open Data Plattform ÖPNV 
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1 RELEVANTE EUROPÄISCHE UND NATIONALE GESETZE 
UND VERORDNUNGEN 

Welche rechtlichen Grundlagen gelten? 

„Der regulatorische Rahmen für Mobilitätsdaten wird durch verschiedene Regelungen auf europäischer und 
nationaler Ebene geprägt. 

Die Richtlinie für Intelligente Verkehrssysteme (IVS-RL 2010/40/EU) wird durch die folgenden Delegierten Ver-
ordnungen (DelVO) der Kommission konkretisiert und erweitert:  

• DelVO (EU) Nr. 885/2013: Bereitstellung von Informationsdiensten für sichere Parkplätze für Last-
kraftwagen und andere gewerbliche Fahrzeuge,  

• DelVO (EU) Nr. 886/2013: Daten und Verfahren für die möglichst unentgeltliche Bereitstellung ei-
nes Mindestniveaus allgemeiner für die Straßenverkehrssicherheit relevanter Verkehrsinformatio-
nen für die Nutzer,  

• DelVO (EU) Nr. 2015/962: Bereitstellung EU-weiter Echtzeit-Verkehrs Informationsdienste (in Fort-
schreibung begriffen),  

• DelVO (EU) Nr. 2017/1926: Bereitstellung EU-weiter multimedialer Reiseinformationsdienste. 

(…) Die Delegierten Verordnungen sind unmittelbar geltendes Recht und bedürfen keiner Überführung in 
nationales Recht, wenngleich Konkretisierungen, wie im Falle der PBefG-Novelle erfolgt, möglich sind. Die 
tatsächliche Umsetzung der delegierten Verordnungen durch die verpflichteten Datenbereitsteller erfolgt 
bislang nicht flächendeckend und im beschriebenen oder gar erforderlichen Qualitätsniveau. (…)  
Ebenfalls Relevanz für die Weiterverwendung von Daten aus dem Mobilitätsbereich hat die Richtlinie (EU) 
2019/1024 über offene Daten und die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors (auch 
bekannt als „PSI-Richtlinie“), welche die Richtlinie 2003/98/EG ersetzt, und die jüngst mit dem Datennut-
zungsgesetz (DNG) in nationales Recht umgesetzt wurde.  
(…) Im nationalen Recht wurde erstmalig im Personenbeförderungsgesetz (PBefG) eine Datenbereitstel-
lungsverpflichtung des Unternehmers oder eines Vermittlers von Personenbeförderungsleistungen an den 
Nationalen Zugangspunkt normiert (vgl. §§ 3a ff. PBefG).“1 

Das PBefG wurde am 26. März 2021 per Beschluss des Bundesrates novelliert und umfasst seitdem 
u. a. die neugefassten §§ 3a bis 3c.  

Durch § 3a werden die in § 2 und 3 definierten Institutionen zur Bereitstellung von Mobilitätsdaten 
über den Nationalen Zugangspunkt (NAP) verpflichtet. 

In §§ 3b und 3c werden die Befugnisse des NAP - unter Zuhilfenahme von Verweisen auf diverse 
Rechtsverordnungen und Paragrafen des PBefG - definiert. 

Der NAP „ist eine zentrale Stelle, über die Straßen-, Verkehrs- und Reisedaten den Nutzern zur Verfügung 
und Weiterverwendung bereitgestellt werden.“2 

 

1 Arbeitspapier „Skizze einer föderal geprägten Strategie zur Durchgängigen elektronischen Mobilitätsdatenversorgung (DeMo)“, S. 2f. 

2 § 2, Nr. 10, Intelligente Verkehrssysteme Gesetz (IVSG). 
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Gegenwärtig fungiert der Mobilitäts Daten Marktplatz (MDM) als NAP. „Die Mobilithek löst im 
Frühjahr 2022 den MDM als Nationalen Zugangspunkt für Mobilitätsdaten ab und setzt Anforde-
rungen aus den Delegierten Verordnungen zur europäischen IVS-Richtlinie sowie des novellierten 
Personenbeförderungsgesetzes um.“3 

In § 3a PBefG wird nur oberflächlich auf die Art und Weise der Datenbereitstellung eingegangen. 
Details sind der nach § 57 Absatz 1 Nummer 12 zu erlassender Rechtsverordnung zu entnehmen.  

Die Mobilitätsdatenverordnung ist eine „Rechtsverordnung, die zur Durchführung der Datenbe-
reitstellung und Datenverwendung nach den §§ 3a bis 3c des Personenbeförderungsgesetzes“4 er-
forderlich ist. Sie wurde am 17. September 2021 beschlossen. 

Verpflichtend bereit zu stellen sind danach Daten im Zusammenhang mit der Beförderung von Per-
sonen im Linienverkehr und Gelegenheitsverkehr im Anwendungsbereich des PBefG. Verkehre 
nach dem „Allgemeinen Eisenbahn Gesetz (AEG)“ sind hierüber nicht geregelt. Für die von der Be-
reitstellungspflicht umfassten Daten des Linienverkehrs besteht eine Vorranglieferungsverpflich-
tung über die Ländersysteme an den Nationalen Zugangspunkt. Inwiefern ggf. ergänzende, über 
den Regelungsbereich des PBefG hinausgehende Regelungen für weitergehende Datentypen er-
forderlich sind, sollte u. a. zum Gegenstand des anzustoßenden Strategieprozesses gemacht wer-
den.“5 

 

Abbildung 1 relevante Gesetze und Verordnungen auf europäischer und nationaler Ebene 

 

3 Artikel „Mobilithek – Deutschlands Plattform für Daten, die etwas bewegen, o. S. (Quelle: https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Ar-
tikel/DG/mobilithek.html). 

4 Drucksache 615/21, Kapitel B. Lösung, S. 1 (Quelle: https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2021/0601-0700/615-
21.pdf?__blob=publicationFile&v=1). 

5 Arbeitspapier „Skizze einer föderal geprägten Strategie zur Durchgängigen elektronischen Mobilitätsdatenversorgung (DeMo)“, S. 2f. 

MDV
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https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2021/0601-0700/615-21.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2021/0601-0700/615-21.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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2 ANFORDERUNGEN AUS PBefG UND MDV 

2.1 Pflicht zur Datenbereitstellung 

Aus § 1, 2, 3a und 9 PBefG ergibt sich wer zur Datenbereitstellung verpflichtet ist. 

„Der Unternehmer und der Vermittler sind verpflichtet, die folgenden statischen und dynamischen Daten so-
wie die entsprechenden Metadaten, die im Zusammenhang mit der Beförderung von Personen im Linienver-
kehr nach den §§ 42, 42a und 44 sowie im Gelegenheitsverkehr nach den §§ 47, 49 und 50 entstehen, nach 
Maßgabe der nach § 57 Absatz 1 Nummer 12 zu erlassenden Rechtsverordnung über den Nationalen Zu-
gangspunkt nach § 2 Nummer 11 des Intelligente Verkehrssysteme Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 
1553), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juni 2017 (BGBl. I S. 2690) geändert worden ist, be-
reitzustellen: (…).6“ 

Unternehmer im Sinne des PBefG ist,  
• eine natürliche oder juristische Person,7 
• die Personen mit Straßenbahnen, Obussen, Kraftfahrzeugen im Linienverkehr 

(§§ 42, 42a, 43 und 44) oder mit Kraftfahrzeugen im Gelegenheitsverkehr (§ 46) beför-
dert und8 

• im Besitz der entsprechenden Genehmigung ist.9 

„Die Genehmigung wird erteilt 
1. bei einem Verkehr mit Straßenbahnen für den Bau, den Betrieb und die Linienführung, 
2. bei einem Verkehr mit Obussen für den Bau, den Betrieb und die Linienführung, 
3. bei einem Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen für die Einrichtung, die Linienführung und den Betrieb, 
3a. bei einem Linienbedarfsverkehr mit Kraftfahrzeugen abweichend von Nummer 3 für die Einrichtung, das 
Gebiet, in dem der Verkehr durchgeführt wird, und den Betrieb, 
4. bei einem Gelegenheitsverkehr mit Kraftomnibussen für den Betrieb, 
5. bei einem Gelegenheitsverkehr mit Personenkraftwagen für die Form des Gelegenheitsverkehrs und den 
Betrieb mit bestimmten Kraftfahrzeugen unter Angabe ihrer amtlichen Kennzeichen und ergänzend bei ei-
nem gebündelten Bedarfsverkehr für das Gebiet, in dem der Verkehr durchgeführt wird.“10 

Die Genehmigung für den Betrieb umfasst bei der Straßenbahn (Straßen-, Stadt- und U-Bahn sowie 
Bahnen besonderer Bauart) auch die Verantwortung für die Infrastruktur nach BOStrab.  

„Natürliche oder juristische Personen, die als Einzelunternehmer firmieren, sind von der Bereitstellungspflicht 
nach Absatz 1 ausgenommen. Die freiwillige Bereitstellung von Daten nach Absatz 1 bleibt hiervon unbe-
rührt.“11 

 

6 §3a Absatz 1 PBefG. 

7 Vgl. §3 Absatz 1 PBefG. 

8 Vgl. § 2 Absatz 1 PBefG. 

9 Vgl. §3 Absatz 1 PBefG 

10 § 9 Absatz 1 PBefG. 

11 § 3a Absatz 3 PBefG. 
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Einzelunternehmer ist, wer als Kaufmann gemäß § 1 Abs. 1 oder § 2 Handelsgesetzbuch oder als 
sog. Kleingewerbetreibender gemäß § 1 Absatz 2 Handelsgesetzbuch oder als Freiberufler im 
Sinne des § 18 Absatz 1 Nr. 1 EstG tätig wird. 

Vermittler ist, wer eine Mobilitätsplattform, deren Hauptgeschäftszweck auf den Abschluss ei-
nes Vertrages über eine genehmigungspflichtige Beförderung ausgerichtet ist, betreibt und 
nicht entgeltlich oder geschäftsmäßig Personen mit Straßenbahnen, mit Oberleitungsomnibus-
sen (Obussen) und mit Kraftfahrzeugen befördert. 

„Vermittlung (…) ist die Tätigkeit von Betreibern von Mobilitätsplattformen, deren Hauptgeschäftszweck auf 
den Abschluss eines Vertrages über eine (…) genehmigungspflichtige Beförderung ausgerichtet ist, und die 
nicht selbst Beförderer (…) sind.“12 

Vermittler benötigen keine Genehmigung i. S. d. PBefG. (Dieser Vermittler ist nicht zu verwechseln 
mit dem Unternehmer, der „die Vermittlung und Durchführung der Beförderung organisatorisch 
und vertraglich verantwortlich kontrolliert“ und daher eine eigene Genehmigung benötigt, vgl. § 1 
Abs. 1a PBefG.)  

„Von der Pflicht zur Datenbereitstellung erfasst werden nur Daten, die bei der Ausführung von Verkehren 
nach dem PBefG entstanden und die damit bereits vorhanden, ggf. aber noch nicht digitalisiert, sind. Eine 
Generierung von Daten ist damit nicht verbunden.“13 

Es besteht somit keine Verpflichtung, neue Daten zu erheben, um die gesetzlichen Vorgaben zu 
erfüllen. Wenn die Systeme der zur Datenbereitstellung verpflichteten Unternehmer und Vermitt-
ler jedoch in der Lage sind die Daten bereitzustellen, dann müssen diese Daten bereitgestellt wer-
den. 

Zur Datenbereitstellung verpflichtete Institutionen „können sich bei der Erfüllung ihrer Bereitstellungs-
pflicht eines Erfüllungsgehilfen bedienen.“14 

Erfüllungsgehilfen i. S. d. des PBefG sind natürliche und juristische Personen, deren sich der Un-
ternehmer und Vermittler zur Erfüllung seiner Verpflichtungen bedient. 
Erfüllungsgehilfen unterstützen somit die Unternehmer und Vermittler bei der Erfüllung ihrer 
gesetzlichen Verpflichtungen.  

 
  

 

12 § 1 Absatz 3 Satz 2 PBefG. 

13 VDV-Rundschreiben 40/2021. 

14 § 3a Absatz 4 PBefG. 
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2.2 Zu schaffende Voraussetzungen 

2.2.1 Rechtliche Voraussetzungen 

Unternehmer bzw. Vermittler müssen die im PBefG und der MDV festgelegten Pflichten erfüllen, 
sie können dazu, wie dargelegt, Dritte als Erfüllungsgehilfen einschalten. Das PBefG und die MDV 
enthalten keine Bestimmungen darüber, wie die Rechtsverhältnisse zwischen den Beteiligten 
auszugestalten sind.  

Vielfach bestehen bereits Vereinbarungen über den Datentransfer. Wenn diese bereits alle nach 
PBefG bereitzustellenden Daten beinhalten, besteht in der Regel kein Anpassungsbedarf. Andern-
falls sollten die Vereinbarungen entsprechend angepasst werden.  

Auch soweit über das gesetzliche Mindestmaß hinausgehend Daten/Schnittstellen bereitgestellt 
werden sollen, muss dies zwischen den Instanzen abgestimmt werden.  

Bei der Neuaufstellung oder Anpassung von Vereinbarungen sollten mindestens folgende Punkte 
berücksichtigt werden: 

• Definition des Vertragsgegenstandes 

o sinngemäß: „Bereitstellung und Weitergabe von Daten/Schnittstellen“ 

o konkrete Auflistung der betreffenden Datenkategorien (ggf. durch pauschalen Ver-
weis auf MDV-Anlage)  

o ggf. Maßnahmen zur Qualitätssicherung 

• Rechte/Pflichten des Unternehmers/Vermittlers (bzw. seines Erfüllungsgehilfen), wie z. B. 

o Bereitstellungfrist/Aktualisierungen 

o Datenformate 

o Vorgaben bzgl. der Nutzungs-/Lizenzbedingungen 

• Rechte/Pflichten der weiterleitenden/konsolidierenden Instanz 

• Haftung 

• Regelungen zu Datenschutz und IT-Sicherheit 

o Anforderungen an Datenschutz und  

o Anforderungen der IT-Sicherheit müssen im Einklang mit den Vorgaben des NAP ste-
hen, um die Durchlässigkeit zu gewährleisten. 

Nach § 2 Abs. 2 MDV hat der Erfüllungsgehilfe gegenüber dem NAP einen Nachweis zu erbringen, 
für wen die Daten bereitgestellt werden und dass er ermächtigt ist, alle Rückmeldungen des NAP 
zur Bereitstellung von Daten für den Unternehmer und Vermittler entgegenzunehmen. Das Ver-
fahren der Nachweisführung wird derzeit mit dem NAP diskutiert. 
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2.2.2 Technische Voraussetzungen 

„Der Betreiber des Nationalen Zugangspunktes kann die technische Ausgestaltung der Datenbereitstellung 
sowie der Datenweitergabe nach Anhörung der Beteiligten und Branchenverbände näher bestimmen. Im Hin-
blick auf die IT-Sicherheit sind dabei die Vorgaben und Empfehlungen des Bundesamtes für Sicherheit in der 
Informationstechnik zu berücksichtigen.“15 

Bei der Schaffung der technischen Voraussetzungen ist sicherzustellen, dass die Anforderungen 
des NAP eingehalten werden. 

In Deutschland fungiert der MDM (https://service.mdm-portal.de/mdm-portal-application/) als 
NAP. Das verantwortliche Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) erstellt gegenwär-
tig die Mobilithek.  

„Die Mobilithek löst im Frühjahr 2022 den Mobilitäts Daten Marktplatz (MDM) als Nationalen Zugangspunkt 
für Mobilitätsdaten ab und setzt Anforderungen aus den delegierten Verordnungen zur europäischen IVS-
Richtlinie sowie des novellierten Personenbeförderungsgesetzes um.“16 

2.3 Organisation der Datenbereitstellung 

„Erfolgt die elektronische Datenbereitstellung nach § 3a Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a des Personenbe-
förderungsgesetzes über Systeme, die in den Ländern einzeln oder in einem gemeinsamen Systemverbund 
betrieben werden, bestimmen diese die technische Ausgestaltung der elektronischen Datenbereitstellung ge-
genüber dem Unternehmer oder dem Vermittler. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. Die Systeme der Länder 
müssen jederzeit gewährleisten, dass eine Datenweitergabe an den Nationalen Zugangspunkt auch in Echt-
zeit möglich ist.“17 

Prinzipiell erfolgt die aktuell praktizierte Datenbereitstellung wie in Abbildung 2 dargestellt. Hier-
bei bedienen sich die Verkehrsunternehmen bei den Verkehrsverbünden als Erfüllungsgehilfen, 
diese wiederum nutzen die Betreiber der jeweiligen Landessysteme gemäß der DELFI-Konvention 
als Erfüllungsgehilfe. Abschließend übernimmt DELFI die Rolle des Erfüllungsgehilfen, der die Bün-
delung der bundesweiten Daten durchführt und dem NAP über eine Branchenplattform (s. 4.1) zur 
Verfügung stellt. Die Prozesse für die Koordinierung, Zusammenführung und Bereitstellung von 
statischen und dynamischen Daten sind in Kapitel 3 erläutert. 

Abbildung 2 Erfüllungsgehilfen im typischen Prozess der Datenlieferung 

 

15 § 8 Abs. 1 MDV. 

16 https://www.bmvi.de/DE/Themen/Digitales/Digitale-Gesellschaft/Mobilithek/mobilithek.html, o. S. 

17 §8 Vorgaben zur technischen Ausgestaltung (2) der Mobilitätsdatenverordnung 

https://service.mdm-portal.de/mdm-portal-application/
https://www.bmvi.de/DE/Themen/Digitales/Digitale-Gesellschaft/Mobilithek/mobilithek.html
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DELFI als globaler Datenintegrator und -koordinator im ÖPV kann einen Großteil der geforderten 
Daten schon heute aus einer Hand bereitstellen. So werden bspw. bereits seit 2019 statische Fahr-
plan- und Haltestellendaten von DELFI zentral über die Open-Data-Plattform der Verbünde - und 
damit auch für den NAP - verfügbar gemacht. Künftig wird DELFI auch dynamische Daten, zunächst 
insbesondere Prognosedaten und Störungsinformationen, gebündelt anbieten können. Damit un-
terstützt DELFI die Verkehrsunternehmen bei der Erfüllung der Datenbereitstellungspflichten ge-
mäß dem PBefG ebenso wie die nationale Ebene und liefert einen konkreten Mehrwert für die 
gesamte Mobilitätsbranche.  

Für die Beantwortung von Fragen zur technischen Ausgestaltung der elektronischen Datenbereit-
stellung stehen die DELFI-Geschäftsstelle (info@delfi.de), der Betreiber der Open-Data-Plattform 
der Verbünde (opendata-oepnv@vrr.de) oder die Betreiber der DELFI-Landessysteme zur Verfü-
gung. 

Bundesland Betreiber des DELFI-Landessystem 
Baden-Württemberg Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH 
Bayern Bayerische Eisenbahngesellschaft mbH  
Berlin Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH 
Brandenburg Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH 
Bremen Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen GmbH 
Hamburg Hamburger Hochbahn AG 
Hessen Rhein-Main-Verkehrsverbund Servicegesellschaft mbH 
Mecklenburg-Vorpommern Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH 
Niedersachsen Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen GmbH/ 

Connect-Fahrplanauskunft GmbH 
Nordrhein-Westfalen Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR 
Rheinland-Pfalz Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH 
Saarland Zweckverband Personennahverkehr Saarland 
Sachsen Verkehrsverbund Oberelbe GmbH 
Sachsen-Anhalt Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH 
Schleswig-Holstein Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH 
Thüringen Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr 

Tabelle 1 Liste der Landessystem-Betreiber 
  

mailto:info@delfi.de
mailto:opendata-oepnv@vrr.de
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2.4 Bereitstellungsfristen 

2.4.1 „Stufen“ 

Das PBefG sieht vor, dass die Pflichten zur Datenbereitstellung in drei Stufen in Kraft treten.  

Ab 1. September 2021 gilt die Regelung zu den statischen Daten im Linienverkehr, dies sind: „Name 
und Kontaktdaten des Anbieters, Fahrpläne, Routen, Preise oder Tarifstruktur, Buchungs- und Be-
zahlmöglichkeiten sowie Daten zur Barrierefreiheit und zum Umweltstandard der eingesetzten 
Fahrzeuge.18 

Ab 1. Januar 2022 sind statische Daten zum Gelegenheitsverkehr und zur Infrastruktur bereit zu 
stellen. Die Infrastrukturdaten beschreibt das PBefG wie folgt: „Bahnhöfe, Haltestellen und andere 
Zugangsknoten sowie Daten zu deren Barrierefreiheit; hierunter fallen auch Daten zur vorhandenen Infra-
struktur an den Zugangsknoten wie Plattformen, Verkaufsstellen, Treppenhäuser, Rolltreppen und Aufzüge“ 
Aus dem Anwendungsbereich des Gesetzes ergibt sich, dass es hier nur um Daten zu Bus- und 
Straßenbahnanlagen (BOStrab) gehen kann.19 

Ab 1. Juli 2022 gelten Bereitstellungspflichten zu dynamischen Daten. Im Linienverkehr (einschließ-
lich Linienbedarfsverkehr nach § 44 PBefG) sind dies nach dem Wortlaut des PBefG Daten über 
„Ausfälle, Störungen sowie Verspätungen und die voraussichtliche Abfahrts- und Ankunftszeit sowie die tat-
sächliche oder prognostizierte Auslastung des Verkehrsmittels“20  

Bei der Infrastruktur wird dies für den aktuellen Betriebsstatus der genannten Zugangsknoten und 
der dort vorhandenen Infrastruktur gelten. Im Gelegenheitsverkehr fordert das PBefG dann „Daten 
zur Verfügbarkeit von Fahrzeugen an Stationen und im Verkehr inklusive deren Auslastung in Echt-
zeit sowie Daten zu den tatsächlich abgerechneten Kosten.“21 

2.4.2 „Quantität“/Häufigkeit 

Ungeachtet der gestaffelten Pflicht zur Bereitstellung legt das PBefG fest, wie oft die entspre-
chenden Daten bereitgestellt werden müssen. 

„Die Bereitstellung der in Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a und c sowie in Nummer 2 Buchstabe a genannten 
Daten hat einmalig, die Bereitstellung der in Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b und d und Nummer 2 Buchstabe 
b genannten Daten hat fortlaufend in Echtzeit zu erfolgen. Die Daten sind in einem maschinenlesbaren For-
mat bereitzustellen. Näheres bestimmt die nach § 57 Absatz 1 Nummer 12 zu erlassende Rechtsverordnung. 
Unternehmer und Vermittler müssen die in Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a und c und Nummer 2 Buchstabe 
a genannten Daten aktualisieren, soweit sich in ihrem Geschäftsbetrieb Änderungen ergeben.“22 
  

 

18 Vgl. § 3a Abs. 1 Nr. 1 a) PBefG. 

19 Vgl. § 3a Abs. 1 Nr. 1 c) und Nr. 2 a) PBefG. 

20 § 3a Abs. 1 Nr. 1 b PBefG. 

21 VDV-Rundschreiben 40/2021. 

22 § 3a Absatz 2 PBefG 
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Frist Datentyp Häufigkeit der 
Bereitstellung 

Beförderung von Personen im Linienverkehr 

1. September 2021 

Name und Kontaktdaten des Anbieters 

Einmalig und bei 
Änderungen 

Fahrpläne 
Routen 
Preise oder Tarifstruktur 
Buchungs- und Bezahlmöglichkeiten 
Daten zur Barrierefreiheit 
Daten zum Umweltstandard der eingesetzten Fahrzeuge 

1. Juli 2022 

Ausfälle, Störungen sowie Verspätungen 
fortlaufend in 

Echtzeit 
voraussichtliche Abfahrts- und Ankunftszeit 
tatsächliche oder prognostizierte Auslastung des Ver-
kehrsmittels 

Beförderung von Personen im Gelegenheitsverkehr 

1. Januar 2022 

Name und Kontaktdaten des Anbieters 

Einmalig und bei 
Änderungen 

Bediengebiet und -zeiten 
Standorte und Stationen einschließlich ihrer Anzahl 
Preise 
Buchungs- und Bezahlmöglichkeiten 
Daten zur Barrierefreiheit 
Daten zum Umweltstandard der eingesetzten Fahrzeuge 

1. Juli 2022 

Daten zur Verfügbarkeit von Fahrzeugen an Stationen in 
Echtzeit 

fortlaufend in 
Echtzeit Daten zur Verfügbarkeit von Fahrzeugen im Verkehr in-

klusive deren Auslastung in Echtzeit 
Daten zu den tatsächlich abgerechneten Kosten 

Daten zu Zugangsknoten und deren Infrastruktur im Linienverkehr 

1. Januar 2022 

Bahnhöfe, Haltestellen und andere Zugangsknoten so-
wie Daten zu deren Barrierefreiheit; hierunter fallen 
auch Daten zur vorhandenen Infrastruktur an den Zu-
gangsknoten wie Plattformen, Verkaufsstellen, Trep-
penhäuser, Rolltreppen und Aufzügen. 

Einmalig und bei 
Änderungen 

1. Juli 2022 

aktueller Betriebsstatus der Bahnhöfe, Haltestellen und 
Zugangsknoten und der dort vorhandenen Infrastruktur 
wie Plattformen, Verkaufsstellen, Treppenhäuser, Roll-
treppen und Aufzügen  

Fortlaufend in 
Echtzeit 

Tabelle 2 Bereitstellungsfristen und -zyklen der Daten 
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2.5 Datenformate 

Im PBefG ist der Rahmen für die bereitzustellenden Daten und die Verpflichtung der Unterneh-
mer und Vermittler für die Bereitstellung von statischen und dynamischen Daten sowie entspre-
chender Metadaten beschrieben.  

Hierbei wird unterschieden in Linienverkehr 

 

 

 

 

 

und Gelegenheitsverkehr. 

 

 

 

 

Die Vorgaben für die Datenformate zu Zugangsknoten und deren Infrastruktur beziehen sich (mit 
kleineren Differenzierungen) auf beide Verkehrsarten. 

2.5.1  Vorgaben des PBefG zu Daten im Zusammenhang mit Linienverkehr 

„1. Daten im Zusammenhang mit der Beförderung von Personen im Linienverkehr: 

a) Name und Kontaktdaten des Anbieters, Fahrpläne, Routen, Preise oder Tarifstruktur, Buchungs- und Be-
zahlmöglichkeiten sowie Daten zur Barrierefreiheit und zum Umweltstandard der eingesetzten Fahrzeuge; 

b) Ausfälle, Störungen sowie Verspätungen und die voraussichtliche Abfahrts- und Ankunftszeit sowie die 
tatsächliche oder prognostizierte Auslastung des Verkehrsmittels; 

c) Bahnhöfe, Haltestellen und andere Zugangsknoten sowie Daten zu deren Barrierefreiheit; hierunter fallen 
auch Daten zur vorhandenen Infrastruktur an den Zugangsknoten wie Plattformen, Verkaufsstellen, Trep-
penhäuser, Rolltreppen und Aufzügen sowie 

d) aktueller Betriebsstatus der unter Buchstabe c genannten Zugangsknoten und der dort vorhandenen Inf-
rastruktur;“ 

 

23 § 42 PBefG 

24 § 46 PBefG 

„Linienverkehr ist eine zwischen bestimmten Ausgangs- und Endpunkten eingerich-
tete regelmäßige Verkehrsverbindung, auf der Fahrgäste an bestimmten Haltestel-
len ein- und aussteigen können. Er setzt nicht voraus, dass ein Fahrplan mit be-
stimmten Abfahrts- und Ankunftszeiten besteht oder Zwischenhaltestellen einge-
richtet sind.“23 
 
Zum Linienverkehr gehören auch dessen Sonderformen nach § 43 sowie der 
Linienbedarfsverkehr nach § 44 

„Gelegenheitsverkehr ist die Beförderung von Personen mit Kraftfahrzeugen, die 
nicht Linienverkehr (…) ist. Als Formen des Gelegenheitsverkehrs sind nur zulässig 

1. Verkehr mit Taxen (§ 47), 
2. Ausflugsfahrten und Ferienziel-Reisen (§ 48), 
3. Verkehr mit Mietomnibussen und mit Mietwagen (§ 49), 
4. gebündelter Bedarfsverkehr (§ 50)“.24 
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2.5.2 Vorgaben des PBefG zu Daten im Zusammenhang mit Gelegenheitsverkehr 

 „2. Daten im Zusammenhang mit der Beförderung von Personen im Gelegenheitsverkehr: 

a) Name und Kontaktdaten des Anbieters, Bediengebiet und -zeiten, Standorte und Stationen einschließlich 
ihrer Anzahl, Preise, Buchungs- und Bezahlmöglichkeiten, Daten zur Barrierefreiheit sowie zum Umweltstan-
dard der eingesetzten Fahrzeuge; 

b) Daten zur Verfügbarkeit von Fahrzeugen an Stationen und im Verkehr inklusive deren Auslastung in Echt-
zeit sowie Daten zu den tatsächlich abgerechneten Kosten.“25 

2.5.3 Spezifizierung des §3a PBefG durch die Mobilitätsdatenverordnung (MDV) 

Die MDV ist eine Rechtverordnung, durch welche  

„die Pflichten der Unternehmer und der Vermittler (…) zur Bereitstellung der in der Anlage aufgeführten Da-
ten über den (…) durch die Bundesanstalt für Straßenwesen betriebenen Nationalen Zugangspunkt (…) und 

die Anforderungen an die Registrierung von Erbringern bedarfsgesteuerter Mobilitätsdienstleistungen oder 
multimodaler Reiseinformationsdienste für Endnutzer (…) beim Nationalen Zugangspunkt sowie die Anforde-
rungen an die Weiterverwendung von Daten insbesondere durch Dritte“26  

konkretisiert werden. 

§ 3 MDV in Verbindung mit der relevanten Anlage definiert die zu verwendenden „elektronischen 
Formate, und Datenmodelle sowie die bereitzuhaltenden Schnittstellen“, in denen die Daten be-
reitzustellen sind, siehe hierzu Tabelle 3, Tabelle 4 und Tabelle 5. 

Ab wann und mit welcher Frequenz die Daten bereitzustellen sind, ist im PBefG geregelt und wird 
in Kapitel 2.4.2 erläutert. 

 

 

25 § 3a Absatz 1 PBefG. 

26 § 1 Mobilitätsdatenverordnung 
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Tabelle 3 Anlage zur Mobilitätsdatenverordnung Stand 06.01.2022 (https://www.gesetze-im-internet.de/mdv/anlage.html) (Seite 5) 
  

https://www.gesetze-im-internet.de/mdv/anlage.html
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Tabelle 4 Anlage zur Mobilitätsdatenverordnung Stand 06.01.2022 (https://www.gesetze-im-internet.de/mdv/anlage.html) (Seite 6) 

 

Tabelle 5 Anlage zur Mobilitätsdatenverordnung Stand 06.01.2022 (https://www.gesetze-im-internet.de/mdv/anlage.html) (Seite 7) 

https://www.gesetze-im-internet.de/mdv/anlage.html
https://www.gesetze-im-internet.de/mdv/anlage.html
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 * Können ergänzend bereitgestellt werden oder alternativ zum geforderten Datenformat, bis dieses produktiv eingesetzt wird. 

 „Datenprotokolle und Serviceschnittstellen: 
Der Nationale Zugangspunkt unterstützt die im Folgenden genannten Protokolle/Schnittstellen für Datengeber und Datennehmer. Die Protokolle/Schnittstellen können unab-
hängig voneinander gewählt werden. Details der Verwendung der Protokolle werden vom Nationalen Zugangspunkt festgelegt und in dessen technischer Dokumentation 
beschrieben. 
– HTTPS: Komplette Datensätze (sowohl zeichenbasiert, als auch binär-kodiert) können per HTTPS-Protokoll ausgetauscht werden. 
– SOAP: Komplette, XML-kodierte Datensätze können per SOAP-Protokoll (basierend auf HTTPS) ausgetauscht werden. Entsprechende Schnittstellenspezifikationen in der 

Spezifikationssprache WSDL werden zurErzeugung der Schnittstellenimplementierung zur Verfügung gestellt. 
– MQTT: Der Nationale Zugangspunkt ist über das MQTT-Protokoll sowohl datengeber- als auch datennehmerseitig ansprechbar. …“27 
 

 

27 Anlage zur Mobilitätsdatenverordnung Stand 06.01.2022 (https://www.gesetze-im-internet.de/mdv/anlage.html) 

https://www.gesetze-im-internet.de/mdv/anlage.html
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2.6 Datennutzung/-verarbeitung 

Nutzungsrechte ergeben sich aus §§ 5, 6 und 7 MDV und § 3b PBefG:  

„Behörden des Bundes, der Länder und der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie (…) registrierte Dritte 
erhalten über den Nationalen Zugangspunkt Zugang zu den in der Anlage genannten Daten zu den in § 3b 
Absatz 1 und 2 des Personenbeförderungsgesetzes genannten Zwecken.“28 

Datennutzer Zwecke/Rechte 
Behörden nach § 8 Absatz 3 
PBefG (=Aufgabenträger) 

• Überprüfung von Maßgaben nach den § 40, 41, 49 Absatz 
4, § 50 Absatz 3 und 4 sowie den §§ 51 und 51a PBefG. 

• Überwachung von Maßgaben nach § 49 Absatz 4, § 50 
Absatz 3 und 4 

• Überwachung von Maßgaben nach § 51a  
Absatz 1, 2 und 4 

• Durchführung von Verkehrsuntersuchungen, zur Ausge-
staltung von Maßnahmen zur effizienten Verkehrspla-
nung und Verkehrslenkung oder zur Durchführung von 
Maßnahmen im Bereich des Klimaschutzes oder zur Fort-
entwicklung der Barrierefreiheit nach § 50 Absatz 3 und 
§§ 64b und 64c; 
 

Behörden nach § 11 PBefG 
(=Genehmigungsbehörden) 

• Überprüfung von Maßgaben nach den § 40, 41, 49 Absatz 
4, § 50 Absatz 3 und 4 sowie den §§ 51 und 51a PBefG. 

• Überwachung von Maßgaben nach § 49 Absatz 4, § 50 
Absatz 3 und 4 

• Überwachung von Maßgaben nach § 51a Absatz 1, 2 und 
4 
 

Behörden - nach § 29 PBefG 
(Planfeststellungsbehörde) 

• Überprüfung von Maßgaben nach den§ 40, 41, 49 Absatz 
4, § 50 Absatz 3 und 4 sowie den §§ 51 und 51a PBefG. 

 

Länder • Durchführung von Verkehrsuntersuchungen, zur Ausge-
staltung von Maßnahmen zur effizienten Verkehrspla-
nung und Verkehrslenkung oder zur Durchführung von 
Maßnahmen im Bereich des Klimaschutzes oder zur Fort-
entwicklung der Barrierefreiheit nach § 50 Absatz 3 und 
§§ 64b und 64c; 
 

Kommunen • Durchführung von Verkehrsuntersuchungen, zur Ausge-
staltung von Maßnahmen zur effizienten Verkehrspla-
nung und Verkehrslenkung oder zur Durchführung von 
Maßnahmen im Bereich des Klimaschutzes oder zur Fort-
entwicklung der Barrierefreiheit nach § 50 Absatz 3 und 
§§ 64b und 64c; 

 

28 § 5 Absatz 1 MDV. 
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Datennutzer Zwecke/Rechte 
Dritte  • Zur Erbringung bedarfsgesteuerter Mobilitätsdienstleis-

tungen oder multimodaler Reiseinformationsdienste für 
Endnutzer29 

Bundesministerium für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur 

• Erfüllung der Aufgaben, insbesondere der Berichtspflich-
ten nach § 66, sowie zur Fortentwicklung von Maßnah-
men im Zusammenhang mit der Entwicklung intelligenter 
Verkehrssysteme nach § 4 des Intelligente Verkehrssys-
teme Gesetzes sowie zur Erfüllung der Berichtspflicht aus 
Artikel 10 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 
2017/1926; 

Statistische Bundesamt und 
die jeweiligen Landesämter für 
Statistik 

• Erfüllung von Aufgaben nach § 1 Nummer 7 des Verkehrs-
statistikgesetzes 

Tabelle 6 Überblick der gesetzlichen Nutzungsrechte 

Nutzungs-/Verarbeitungsrechte, die über die in §§ 5, 6 und 7 MDV und § 3b PBefG aufgelisteten 
hinausgehen, sind bilateral zu vereinbaren. 

Der Betreiber des NAP ist für die Einhaltung/Überwachung der Nutzungs-/Verarbeitungsrechte, 
die über den NAP weitergegeben werden, verantwortlich: 

„Der Nationale Zugangspunkt hat über die Abrufe Aufzeichnungen anzufertigen, die Informationen enthalten 
zu den abgerufenen Daten, dem Anlass des Abrufs, dem Tag und der Uhrzeit der Abrufe, der Kennung der 
datengebenden und datenabrufenden Stelle und die Feststellung der für den Abruf verantwortlichen Perso-
nen ermöglichen. Die protokolierten Daten dürfen nur für Zwecke der Datenschutzkontrolle, der Datensiche-
rung oder zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebs der Datenverarbeitungsanlage verwendet 
werden. Die Protokolldaten sind durch geeignete Vorkehrungen gegen zweckfremde Verwendung und gegen 
sonstigen Missbrauch zu schützen und nach sechs Monaten zu löschen.“30 

„Sofern ein registrierter Dritter die Daten zu anderen Zwecken als den in § 3b Absatz 1 Nummer 3 des Perso-
nenbeförderungsgesetzes genannten verwendet oder gegen die Vorgaben nach § 6 Absatz 1 Satz 2 oder Satz 
4 oder nach § 7 Nummer 2 oder 5 verstößt, muss der Nationale Zugangspunkt unmittelbar nach Kenntniser-
langen dem Dritten den Zugang zu den Daten nach Absatz 1 entziehen. Sofern ein registrierter Dritter gegen 
die Vorgaben in § 7 Nummer 1, 3 oder 4 verstößt, kann der Nationale Zugangspunkt nach Kenntniserlangen 
dem Dritten den Zugang zu den Daten nach Absatz 1 entziehen.“31 

 

29 „Daten nach § 3a Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b dürfen vom Nationalen Zugangspunkt nicht übermittelt werden, wenn er Kennt-
nis davon erlangt, dass auf Grund der besonderen Umstände des Einzelfalls die Gefahr besteht, dass mit diesen Daten Bewegungen 
oder Standorte individualisierbarer Personen nachvollzogen werden können und diese Personen nicht in die Übermittlung eingewilligt 
haben.“ (§ 3b Absatz 1 Nr. 3 PBefG). 

30 § 5 Absatz 2MDV. 

31 § 5 Absatz 3 MDV. 
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3 PROZESSE DER DATENBEREITSTELLUNG 

3.1 Datenkoordination für den ÖPV 

Die PBefG-Novelle 2021 verpflichtet u.a. Verkehrsunternehmen, Mobilitätsdaten gemäß der Mo-
bilitätsdatenverordnung an den Nationalen Zugangspunkt (NAP) zu liefern. Damit folgt sie den 
Anforderungen der Delegierten Verordnung 2017/1926 der EU. DELFI als globaler Datenintegra-
tor und -koordinator im ÖPV kann einen Großteil der geforderten Daten schon heute aus einer 
Hand bereitstellen. So werden bspw. bereits seit 2019 statische Fahrplan- und Haltestellendaten 
von DELFI zentral über die OpenData-Plattform der Verbünde - und damit auch für den NAP - ver-
fügbar gemacht. Künftig wird DELFI auch dynamische Daten, zunächst insbesondere Prognoseda-
ten und Störungsinformationen, gebündelt anbieten können. Damit unterstützt DELFI die Ver-
kehrsunternehmen bei der Erfüllung der Datenbereitstellungspflichten gemäß dem PBefG ebenso 
wie die nationale Ebene und liefert einen konkreten Mehrwert für die gesamte Mobilitätsbran-
che und die Fahrgäste. 

 Abbildung 1: Schematische Darstellung der aktuell praktizierten Datenweitergabe 
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3.2 Prozess statische Daten  

Die Fahrplandaten der Verkehrsunternehmen 
gelangen über die Verkehrsverbünde und Lan-
desdatenpools in die DELFI-Integrationsplatt-
form (DIP). Dort werden sie zusammengeführt, 
qualitätsgesichert und regelmäßig als DELFI-Da-
tensatz in unterschiedlichen Formaten expor-
tiert. 

Die Exporte werden DELFI-intern für die Lan-
desauskunftssysteme bereitgestellt, stehen 
aber auch über die Deutschlandweite-Open-
Data-Plattform (DODP) dem NAP und damit 
Dritten zur Verfügung. Bereitgestellt werden 
die landesweiten Fahrplandaten als DELFI Da-
tensatz zurzeit in zwei Formaten: dem von der 
EU gemäß Delegierter Verordnung vorgeschrie-
ben NeTEx-EU-Profil sowie im GTFS Format. 
Entsprechende Metadatenbeschreibungen sind 
unter www.delfi.de oder www.opendata-
oepnv.de verfügbar. 

Analog werden auch die Daten des zentralen 
Haltestellenverzeichnisses über die DODP ver-
öffentlich. Sowohl im xml, als auch im csv-For-
mat, jeweils als Gesamtabzug. Hierüber werden 
die regulatorisch geforderten Daten für die Zu-
gangsknoten im Linienverkehr bereitgestellt (s. 
Tabelle 5). Hierbei werden die im Januar 2022 
geforderten Daten zur Infrastruktur an Zu-
gangsknoten noch nicht berücksichtigt.  

Eine Bereitstellung auf der DODP findet zurzeit 
einmal wöchentlich satt. 

Besucher des NAP werden über die dort hinter-
legten Metadaten zu den Datensätzen auf der 
DODP geleitet. 

Alle über die DODP bereitgestellten Daten wer-
den unter der Creative Commons Lizenz (CC BY) 

veröffentlicht. D.h. die Verwendung der Daten ist unter Namensnennung des Urhebers des Da-
tensatzes erlaubt. 

 
  

Abbildung 3 Weg der statischen Daten zum NAP 

http://www.delfi.de/
http://www.opendata-oepnv.de/
http://www.opendata-oepnv.de/
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3.3 Prozess dynamische Daten 

Dynamische Daten/Prognosedaten der Verkehrsunternehmen gelangen über die Echtzeitdaten-
drehscheiben der Länder in die DELFI-Echtzeit-Regio-Cluster und können dort von den Auskunfts-
systemen abgenommen werden. Dabei kommt die VDV 454 zur Anwendung. Die Zusammenfüh-
rung der Prognosedaten über die Regio-Cluster bildet auch die Grundlage, auf welcher dynami-
sche Daten des ÖPNV aus einer Hand / aus einem Regio-Cluster dem künftigen NAP („Mobilit-
hek“) bereitgestellt werden könnten.  

 

Abbildung 3 Prinzip Skizze Zusammenführung Echtzeitdaten über DELFI-Regio-Cluster 

Die konkrete Art und Weise der Bereitstellung der dynamischen Daten aus den DELFI-Regio-Clus-
tern an die Mobilithek wird zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses noch unter fachlichen, tech-
nischen und organisatorischen Gesichtspunkten mit den Verantwortlichen beim BMDV, der BASt 
und dem DELFI e.V. abgestimmt. Dies umfasst unter anderem auch die Klärung des Bereitstel-
lungsformates (SIRI, VDV 454, GTFS RT). 
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3.4 Praxisbeispiel zur Umsetzung der Datenbereitstellung 

Gemäß den oben beschrieben Prozessen ist hier ein Umsetzungsbeispiel der Kasseler Verkehrsgesellschaft und des Nordhessischen Verkehrsverbundes darge-
stellt. Im Beispiel wird die Bereitstellung der statischen und dynamischen Daten dargestellt.  

Der Prozess der statischen Datenübermittelung (Fahrplan- und Haltestellendaten) ist seit Dezember 2019 vollständig im Produktivbetrieb. Hierbei werden die 
Daten der Verkehrsbetriebe im bestehenden standardisierten VDV-Format zur Verfügung gestellt und im letzten Schritt durch DELFI gebündelt, in das gefor-
derte Datenformat überführt und über die DOPD dem NAP regelungskonform bereitgestellt. 

Die Bereitstellung der dynamischen Daten erfolgt nach aktueller Praxis an die Landessysteme. Derzeit wird von DELFI die Bündelung der dynamischen Daten 
wie in Kapitel 3.3 beschrieben umgesetzt. Die Überführung dieser Daten in das geforderte Datenformat sowie die regelungskonforme Bereitstellung durch 
DELFI an den NAP ist geplant. DELFI befindet sich hierzu in einer kontinuierlichen der Abstimmung mit dem BMDV und seinen Organisationen. 

 

Abbildung 4 Praxisbeispiel zur Umsetzung der statischen und dynamischen Datenbereitstellung – KVG/NVV 
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3.5 Offene Themen 

Mit Blick auf die Entwicklung der Digitalisierung des Verkehrs werden zukünftig immer mehr Da-
ten von den Mobilitätsanbietern gefordert werden, um die Mobilitätswende Realität werden zu 
lassen. Der Gesetzgeber wird über seine Gesetze und zugehörigen Verordnungen neue Daten und 
Informationen fordern. Diese Änderungen werden dabei schneller als üblich erfolgen. Dieses 
zeigt sich aktuell durch die Veröffentlichungen der MDV, die in kurzen Abständen aktualisiert 
wird. 

Unteranderem aus diesem Grund müssen die beschriebenen Prozesse, zugehörigen Daten-
schnittstellen und Datenumfänge ständig aktualisiert und erweitert werden.  

In den aktuellen Prozessen sind insbesondere die Anforderungen zu den folgenden Themen noch 
nicht vollständig berücksichtigt: 

• Infrastrukturdaten an Zugangsknoten 
• Tarif- und Vertriebsinformationen 
• Barrierefreiheit 
• Gelegenheitsverkehre 
• Auslastungsinformationen 

Sollten Mobilitätsanbieter unter die MDV-Pflichten fallende Daten zu diesen Themen vorliegen 
haben, müssen diese bereitgestellt werden. Hierzu sollten die Anbieter dieses mit ihren Erfül-
lungsgehilfen abstimmen, um die Integration dieser Daten in die bestehenden Prozesse zu prüfen 
und eine effiziente Bündelung und kostengünstige Konvertierung in die geforderten Datenfor-
mate angestrebt werden kann (s. auch Kapitel 2.3). 

Bis zur Integration dieser Daten in die o. g. Prozesse können diese Daten aber alternativ zum ge-
forderten Datenformat bereitgestellt werden. Die DODP bietet hierzu eine technische Plattform, 
mit der diese Daten veröffentlicht und dem NAP zur Verfügung gestellt werden können. 
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4 Beteiligte Organisationen für die NAP-Datenversor-
gung 

4.1 Initiative „Deutschlandweite Open Data Plattform ÖPNV (DODP)“ 

Im Jahr 2017 verabschiedete die Europäische Kommission die Delegierte Verordnung 2017/1926. 
Diese Entwicklung nahmen der Hamburger Verkehrsverbund (HVV), der Münchener Verkehrs- 
und Tarifverbund (MVV), der Rhein-Main Verkehrsverbund (RMV), der Verkehrsverbund Berlin 
Brandenburg (VBB), Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR (VRR) und der Verkehrs- und Tarifverbund 
Stuttgart (VVS) zum Anlass und riefen im Mai 2018 die Initiative „Deutschlandweite Open Data 
Plattform Open-Data-ÖPNV“ (kurz: DODP ÖPNV, www.opendata-öpnv.de) ins Leben. 

Die VRR AöR koordiniert von Beginn an die Initiative und initiiert u. a. Weiterentwicklungen. Bin-
nen 2 Jahren nach Start stießen weitere Partner zur Initiative hinzu: der Aachener Verkehrsver-
bund (AVV), der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV), der Zweckverband Nahverkehr Westfa-
len-Lippe (NWL), der Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS). Mit der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH 
(RNV) wurde zur selben Zeit auch das erste Verkehrsunternehmen Mitglied. 

Ursprüngliches Ziel der Initiatoren war die Förderung von innovativen Mobilitätskonzepten und 
der Aufbau einer zentralen Anlaufstelle für Mobilitätsdaten des ÖPNV. 

Seit Dezember 2019 ist die Open-Data-Plattform mit zahlreichen Neuerungen, allen voran einem 
flexiblen Content-Management-System (CMS) und einer ausfallsicheren und zukunftsfähigen 
Softwarearchitektur im Produktivbetrieb. Durch die Beteiligung des DELFI e. V. an DODP ÖPNV 
werden seit Dezember 2019 deutschlandweite Fahrplandaten für den Nationalen Zugangspunkt / 
National Access Point (NAP) bereitgestellt.  

Den vertraglichen Rahmen für die Bereitstellung der über die DODP ÖPNV abrufbaren Daten bil-
det eine Kooperationsvereinbarung zwischen der VRR AöR und den jeweiligen Datenbereitstel-
lern. Die mit dem DELFI e. V. geschlossene Kooperationsvereinbarung regelt u. a. die Finanzie-
rung für sämtliche Bundesländer, wodurch diese ohne vertragliche Hürden oder Finanzierungs-
fragen zur Kooperation hinzustoßen können. Bis zum Erstellungszeitpunkt dieser Mitteilung ha-
ben drei Bundesländer - Nordrhein-Westfalen (ÖV-Datenverbund/ZKS), Thüringen (VMT) und Ba-
den-Württemberg (NVBW) – diese Kooperationsvereinbarung genutzt und veröffentlichen ihre 
Daten auf www.opendata-öpnv.de. 

Zum Erstellungszeitpunkt dieser Mitteilung sind 28 Partner an der DODP ÖPNV beteiligt. 

4.2 DELFI 

4.2.1 Organisation von DELFI 

DELFI ist die gemeinsame Plattform zur Kooperation von Bund, Ländern, und Verkehrsverbünden 
(https://www.delfi.de/). Der Verein bringt als zentrale Schaltstelle von DELFI verschiedene Ak-
teure und unterschiedlichen Themen des ÖPNV zusammen. DELFI steuert und unterstützt Koope-
rationen, bringt Experten an einen Tisch und setzt gemeinsam mit den Mitgliedern im Auftrag der 
Länder Beschlüsse des DELFI-Lenkungsausschusses um. Zudem steht DELFI im engen Austausch 

http://www.opendata-%C3%B6pnv.de/
http://www.opendata-%C3%B6pnv.de/
https://www.delfi.de/
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mit dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) und koordiniert den Dialog mit Vertre-
tern aus dem privaten Mobilitätsmarkt. 

 

Abbildung 5 Schaubild der DELFI Organisation 

4.2.2 DELFI-Aufgaben im Rahmen der Mobilitätsdatenverordnung 

DELFI führt über seine Integrationsplattform (DIP) die Fahrplansolldaten aus den Landesaus-
kunftssystemen zu einem Datenpool zusammen. Durch einen Datenexport aus der DIP entsteht 
der deutschlandweite, routingfähige DELFI-Datensatz, der in unterschiedlichen Formaten bereit-
gestellt wird. Der DELFI-Datensatz wird zurzeit über die DODP dem NAP bereitgestellt.  

Weiterhin kann der DELFI-Datensatz auch für die Suche in den jeweiligen Landesauskunftssyste-
men regional als auch länderübergreifend genutzt werden und schafft somit die nötigen Rahmen-
bedingungen, um optimal und standardisiert informieren zu können. 
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DELFI ist außerdem aktiv an der Erstellung und Veröffentlichungen diverser Dokumente zur Stan-
dardisierung in der Branche beteiligt (bspw. Handbuch Barrierefreie Reiseketten, VDV 432, VDV 
433). 

4.2.3 DELFI als Erfüllungsgehilfe im Sinne der PBefG-Novelle 

Gemäß PBefG (§3a Absatz 5) sind die bereitzustellenden Daten vorrangig an Systeme der Daten-
zusammenführung auf Länderebenen zu liefern (vgl. Kap 2.3). Diese Systeme sind i.d.R. für viele 
Datenarten über die DELFI-Strukturen bzw. den DELFI-Systemverbund vorhanden. 

DELFI hat mit dem DELFI-Systemverbund, d.h. den Systemen des Vereins (DELFI-Integrationsplatt-
form, Echtzeit-Regio-Cluster, Zentrales Haltestellenverzeichnis) und seiner Mitglieder (Landesda-
tenpools, Echtzeit-Landesdatendrehscheiben, Landesauskunftssysteme), die besten Vorausset-
zungen, die Verpflichteten bei der Erfüllung der Datenbereitstellung zu helfen (Erfüllungsgehilfe 
(§3a Absatz 4). Dadurch können sowohl ein Daten-Durcheinander durch potentielle Doppel-Liefe-
rungen oder Lieferlücken als auch zusätzliche und redundante Aufwände für Schnittstellen und 
Datenmanagement vermieden werden. Aus Sicht des NAP / der Mobilithek werden relevanten 
Daten dann ausschließlich über den Erfüllungsgehilfen DELFI zugeliefert. 

4.3 BAST 

Die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) fungiert als Betreiber des MDM, des vorläufigen Nati-
onalen Zugangspunktes (NAP). Vom BMDV ist sie der EU gegenüber benannt als nationale Stelle 
im Kontext der Del.VO 2017/1926 und der Bereitstellung von Daten für multimodale Reiseinfor-
mationsdienste. 

Künftig ist vorgesehen, dass die BASt den neu entwickelten Nationalen Zugangspunkt, die „Mobi-
lithek“, betreibt. 
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Regelwerke – Gesetze, Verordnungen und Richtlinien 

PBefG Personenbeförderungsgesetz https://www.gesetze-im-internet.de/pbefg/  

MDV Mobilitätsdatenverordnung https://www.gesetze-im-internet.de/mdv/ 

IVSG Gesetz über Intelligente Verkehrssysteme im Straßenverkehr und 
deren Schnittstellen zu anderen Verkehrsträgern 

IVS-RL 2010/40/EU Rahmen für die Einführung intelligenter Verkehrssysteme im Straßenver-
kehr und für deren Schnittstellen zu anderen Verkehrsträgern 

DelVO (EU) Nr. 
885/2013 

Bereitstellung von Informationsdiensten für sichere Parkplätze für Lastkraft-
wagen und andere gewerbliche Fahrzeuge, 

DelVO (EU) Nr. 
886/2013 

Daten und Verfahren für die möglichst unentgeltliche Bereitstellung eines 
Mindestniveaus allgemeiner für die Straßenverkehrssicherheit relevanter 
Verkehrsinformationen für die Nutzer 

DelVO (EU) Nr. 
2015/962 

Bereitstellung EU-weiter Echtzeit-Verkehrs Informationsdienste (in Fort-
schreibung begriffen) 

DelVO (EU) Nr. 
2017/1926 

Bereitstellung EU-weiter multimedialer Reiseinformationsdienste 

 

https://www.gesetze-im-internet.de/pbefg/
https://www.gesetze-im-internet.de/mdv/
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Regelwerke – Normen und Empfehlungen 

(1) DIN CEN/TS 16614-1:2020-07 Öffentlicher Verkehr - Netzwerk- und Fahrplan-Austausch 
(NeTEx) - Teil 1: Austauschformat für Netzwerk-Topologie im öffentlichen Verkehr  
Englische Fassung CEN/TS 16614-1:2020 

(2) DIN CEN/TS 16614-2:2020-08  Öffentlicher Verkehr - Netzwerk- und Fahrplan-Aus-
tausch (NeTEx) - Teil 2: Austauschformat für Fahrpläne im öffentlichen Verkehr  Englische 
Fassung CEN/TS 16614-2:2020 

(3) DIN CEN/TS 16614-3:2020-10  Öffentlicher Verkehr - Netzwerk- und Fahrplan-Aus-
tausch (NeTEx) - Teil 3: Austauschformat für das Fahrgeld im öffentlichen Verkehr  
Englische Fassung CEN/TS 16614-3:2020 

(4) DIN CEN/TS 16614-4:2020-07 Öffentlicher Verkehr - Netzwerk- und Fahrplan-Austausch 
(NeTEx) - Teil 4: Europäisches Profil für Fahrgastinformationen 

(5) DIN EN 15531-1:2015-12 Öffentlicher Verkehr - Serviceschnittstelle für Echtzeitinformatio-
nen bezogen auf Operationen im öffentlichen Verkehr - Teil 1: Kontext und Grundstruktur
  

(6) DIN EN 15531-2:2015-12 Öffentlicher Verkehr - Serviceschnittstelle für Echtzeitinformatio-
nen bezogen auf Operationen im öffentlichen Verkehr - Teil 2: Kommunikationsstruktur 

(7) DIN EN 15531-3:2015-12 Öffentlicher Verkehr - Serviceschnittstelle für Echtzeitinformatio-
nen, bezogen auf Operationen im öffentlichen Verkehr - Teil 3: Funktionelle Serviceschnitt-
stelle 

(8) VDV-452  VDV-Standardschnittstelle Liniennetz / Fahrplan inkl. Erweiterungen Anschlussde-
finition einschließlich deren Gültigkeit / Gebietskörperschaften, 02/2021 
https://knowhow.vdv.de/documents/452/  

(9) VDV-453 Ist-Daten-Schnittstelle Version 3.0: Anschlusssicherung – Dynamische Fahrgastin-
formation – Visualisierung – Allgemeiner Nachrichtendienst, 10/2020 
https://knowhow.vdv.de/documents/453/  

(10) VDV-454 Ist-Daten-Schnittstelle – Fahrplanauskunft Version 2.1 auf Basis VDV-Schrift 453, 
10/2020 
https://knowhow.vdv.de/documents/454/  

(11) VDV-462 Standardisierter Austausch von Liniennetz und Fahrplandaten mit der europäi-
schen Norm CEN-TS 16614 ‘NeTEx’, 05/2020 
https://knowhow.vdv.de/documents/462/  

https://knowhow.vdv.de/documents/452/
https://knowhow.vdv.de/documents/453/
https://knowhow.vdv.de/documents/454/
https://knowhow.vdv.de/documents/462/
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